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§ 131 VAG Ermittlung der Wünsche
und Bedürfnisse der

Versicherungsnehmer
 VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

(1) Vor Abschluss eines Direktversicherungsvertrags über ein im Inland belegenes Risiko hat das

Versicherungsunternehmen vom Versicherungsnehmer jene Informationen einzuholen, die benötigt werden, um

dessen Wünsche und Bedürfnisse zu ermitteln. Dabei sind die Komplexität des Versicherungsprodukts und die für den

Zielmarkt gemäß § 129 Abs. 2 festgelegte Kundenkategorie zu berücksichtigen.

(2) Jeder von einem Versicherungsunternehmen angebotene Vertrag muss den Wünschen und Bedürfnissen des

Versicherungsnehmers entsprechen.

(3) Die P ichten gemäß Abs. 1 bestehen nicht, wenn der Vertrag über einen dazu berechtigten Dritten vertrieben wird,

es sei denn das Versicherungsunternehmen hat Grund zu der Annahme, dass dem Versicherungsnehmer dessen

Wünschen und Bedürfnissen nicht entsprechende Verträge angeboten werden.
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